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n.runs Aktiengesellschaft 
Oberursel 

 
ISIN: DE000A0LEFF5 

WKN: AOLEFF 

 

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung  

 

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der 

 

am 19.03.2012 um 10:00 Uhr, 

 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
 

n.runs Aktiengesellschaft 
Nassauer Str. 60 
61440 Oberursel 

 

stattfindenden 

 

außerordentlichen Hauptversammlung 

 

ein. 
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Tagesordnung 

 

1. Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft und entsprechende 
Satzungsänderung 

Der Sitz der Gesellschaft soll von Oberursel nach Mainz verlegt werden. Vorstand 
und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:  

§ 1 Abs. 2 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 

„(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Mainz.“ 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der 
Hauptversammlung, mithin bis zum 12.03.2012, 24.00 Uhr, in Textform (§ 126 b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft unter nachfolgend bezeichneter 
Stelle angemeldet haben: 

n.runs Aktiengesellschaft 

c/o GFEI IR Services mbH 

Am Hauptbahnhof 6 

60329 Frankfurt 

Fax: 0 69 / 743 037 22 

E-Mail: n.runs@gfei.de 

Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es des Nach-
weises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn 
des 21. Tages vor der Versammlung, d.h. den 27.02.2012, 0.00 Uhr, beziehen und der 
Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, 
mithin bis zum 12.03.2012, 24.00 Uhr, unter der o.g. Adresse zugehen muss. Der Nach-
weis des Aktienbesitzes bedarf der Textform (§ 126 b BGB) und muss in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen.  

Die Gesellschaft  ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Be-
rechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen 

auch an diesem Zweifel, kann der Aktionär von der Gesellschaft zurückgewiesen wer-
den. 

Nach Eingang der Anmeldung mit Nachweis des Aktienbesitzes werden den Aktionären 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Die Eintrittskarten dienen den Ak-
tionären als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen Erhalt 
der Eintrittskarte sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmel-
dung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 
Sorge zu tragen. 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung hindert die Aktionäre nicht an der freien Verfü-

gung über ihre Aktien. 
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Stimmrechtsvertretung 

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Be-
vollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Per-
son seiner Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter 
Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Entsprechende Vordrucke und weitere In-
formationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.  

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann auch elektronisch 
an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: n.runs@gfei.de 

Für den Fall der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung 
oder einer anderen der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen, wei-
sen wir darauf hin, dass die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen mögli-
cherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 Abs. 1 
AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn 
Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG 
gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Insti-
tutionen oder Personen rechtzeitig über eine mögliche Form der Vollmacht ab.  

Die Gesellschaft bietet Aktionären, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen 
wollen, ferner die Möglichkeit an, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Dem bevollmäch-
tigten Stimmrechtsvertreter sind bezüglich aller Tagesordnungspunkte Einzelweisungen 
zu erteilen. Die Vollmacht kann hinsichtlich der Tagesordnungspunkte, zu denen keine 
Einzelweisungen erteilt sind, nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass bei diesen Ab-
stimmungen mit Enthaltung gestimmt werden wird. Der Stimmrechtsvertreter ist ver-
pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wortmeldungen oder andere Anträge werden 
durch den Stimmrechtsvertreter nicht entgegen genommen. Einzelheiten zur Bevoll-
mächtigung des Stimmrechtsvertreters und zur Weisungserteilung sowie das entspre-
chende Vollmachts- und Weisungsformular erhalten die Aktionäre zusammen mit der 
Eintrittskarte. 

Auch bei Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 
sind eine frist- und formgerechte Anmeldung und die Vorlage der Depotbescheinigung 
nach den vorstehenden Bedingungen erforderlich. 

 

 

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem Beschlussvorschlag der Verwal-
tung betreffend einen bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1, 127 AktG 
sind schriftlich oder per Telefax ausschließlich an die nachfolgende Anschrift bzw. Tele-
faxnummer zu richten:  

n.runs Aktiengesellschaft 
Donald Lee 
Nassauer Str. 60 
61440 Oberursel  
Telefax: +49 (0) 6171 699 - 199 
E-Mail: antraegehv2012@nruns.com   

Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Anträge von Aktionären, die der Gesell-
schaft bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung (d.h. bis zum 
04.03.2012) an die vorgenannte Adresse zugegangen sind, unverzüglich nach ihrem Ein-
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gang unter der Internetadresse http://www. www.nruns.com in der Rubrik „Financials“ 
> Hauptversammlung veröffentlichen. Anderweitig adressierte oder verspätete Anträge 
werden nicht berücksichtigt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter dieser Internetadresse veröffentlicht. 

 

Oberursel, im Februar 2012 

Der Vorstand 

 

Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:  

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte GFEI IR Services 
mbH, Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfurt, Fax: 0 69 / 743 037 22. 

 

 


